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RS OGH 1992/6/30 5Ob106/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Norm

JN §60 Abs2

Rechtssatz

§ 60 Abs 2 JN ist bei einer Liegenschaft, die für hoheitliche Aufgaben eines fremden Staates verwendet wird, da hier

eine Ausnahme von der Steuerp2icht und daher ein Einheitswert nicht besteht; die Bewertung durch das Gericht

zweiter Instanz ist maßgebend.

Entscheidungstexte

5 Ob 106/92
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